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Sachverhalt und Anträge 

Die am 13. Januar 1981 angemeldete, unter der Nuxnmer 033 845 
verbffentlichte e,uropäische Patentanmeldung 
Nr. 81 100 181.7, fUr die die Priorität einer frUheren 
Anmeldung vom 9. Februar 1980 in Anspruch genominen wird, ist 
durch Entscheidung der PrUfungsabteilung 015 vom 
19. April 1984 zurUckgewiesen worden. 

Der Eritscheidung lagen die ursprtinglichen PatentansprUche 1 
big 5  zugrunde. 

Die PrUfungsabteilung ist der Auffassung, das Verfaikren nach 
Anspruch 1 und die zu dessen Aus1bung bestinnnte Vorrichtung 
nach Anspruch 4 beruhten nicht auf einer erfinderiechen 
Tätigkeit. Zur Begrilndung fUhrt sie unter Hinweis auf die 
US-A-2 872 174 u.a. aus, die in der Entgegenhaltung genannte 
Aufgabe, den Rollenwechsel in Rpllenherd-DurchlaufglUhbfen 
mit miglichst geringer Störung des Of enbetriebs auszufUhren, 
umschlie3e auch die Aufrechterhaltung der Produktion whrend 
des Rollenwechsels, wenng].eich eine soiche tg1ichkeit in 
der Patentschrift nicht anhand eines Beispiels weiter 
erläutert werde. Die im Anspruch 1 angegebene AufgabenlBsung 
- das Glühgut während des Rollenwechsels weiter den Ofen 
durchlaufen zu lassen, - liege seit langem im Bestreben des 
Fachznanns. Sie sei daher nicht erfinderisch. 

Gegen die ZurUckweisungsentscheidung hat die Anmelderin 
unter gleichzeitiger Zahiung der GebUhr am 23. Juni 1984 
Beschwerde mit dem Antrag eingelegt, die angefochtene 
Entscheidung aufzuheben und das Patent zu erteilen. Die 
BeschwerdebegrUndung ist am 24. August 1984 eingegangen. Die 

Anmelderin ist der Auffassung, der US-A-2 872 174 könne der 
Durchschnittsfachxnann nur die Aufgabe entnebmen, die durch 
den 1llenwechse1 bedingten Produktionsausfl1e m3glichst 
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klein zu halten. Der Rollenwechsel erfolge bei dem Verfahren 

nach dieser Patentschrift und auch sonst, whrend die 

Produktion unterbrochen sei. Der Vorschlag nach der 
Anmeldung, durch den Produktionsausfl1e vermieden wUrden, 

habe deshaib nicht nahegelegen. 

IV. Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat die Anmelderin die 

ursprUnglichen PatentansprUche durch die mit Schriftsatz vom 

19. September 1986 eingereichten fUnf PatentansprUche, 

eingegangen am 25. September 1986, ersetzt, die auf em 

Verfahren und eine Vorrichtung gerichtet sind. 

Der erste Verfahrens- und der erste Vorrichtungsanspruch 

lauten wie folgt: 

"1. Vérfahren zum Auswechseln von Tragrollen in Rollenherd-
DurchlaufBfen, bei dem die auszuwechselnde Tragrolle (2') 

vor dem Einsetzen der neuen Tragrolle.. aus dem Ofen (1) 

genommenwird, d a d u r ch g e k e n n z e i chnet, 

daB bei andauernder F5rderung des GlUhgutes durch den Of en 

das Gliihgut (3) im Bereich der auszuwechselnden Tragrolle 

(2') durch Anheben des GlUhgutes selbst oder durch Absenken 

der auszuwechselnden Tragrolle (2') aul3er Kontakt mit dieser 

Tragrolle gebracht und nach dem Einsetzen der neuen 

Tragrolle mit dieser wieder in Kontakt gebracht wird." 

"4. Vorrichtung zur Ausübung des Verfahrens nach Anspruch 1, 
g e k e n n z e i c h n e t durch das GlUhgut (3) von der 

auszuwechselnden Tragrolle (2') abhebende DruckgasdUsen 

(5) 

Mit Schreiben vom 6. Februar 1987, eingegangen am 

7. Februar 1987, hat die Aninelderin neu gefaBte Seiten 1 und 

2 der Beschreibung vorgelegt. 

I 
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V. Wegen des Wortlauts der ursprUnglichen PatentansprUche und 

Beschreibung wird auf die Veröffentlichung Nr. 0 033 845 

verwiesen. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Rege]. 64 EPtJ; sic ist daher zu].ässig. 

Der geltende Patentanspruch 1 unterscheidet sich von dem ur-
sprUnglichen Patentanspruch 1 auBer durch eine im Hinblick 

auf den Stand der Technik (vgl. Abschnitt 4) vorgenommene 

Kiarstellung irn Oberbegriff nur noch dadurch, daB ein Merk-

mal vom kennzeichnenden Teil in den Oberbegriff des An-
spruchs uxngestellt worden ist. Der unabhängige Patentan-

spruch 4 stimrnt mit dem ursprlinglichen Patentanspruch 4 

Uberein. 

Die AnsprUche 1 und 4 gehen daher nicht Uber den Inhalt der 

Anmeldung in der ursprUnglich eingereichten Fassung hinaus 

(Artikel 123 (2) EPU). 

Durch die Umstellung im Anspruch 1 ist das dem Gegenstand 

des Anspruchs am nächsten kommende Verfahren nach der US-A-
2 872 174 bekanntgewordene Verfahren ausreichend berUck-

sichtigt. Der Anspruch 1 entspricht daher auch der Regel 29 

(1) (a) EPU •  

Die Anmeldung befal3t sich mit dem Auswechseln von Tragrollen 

in 11enherd-Durch1aufg1Uh6fen. In soichen öfen milssen 

unter Umständen Tragrollen wegen einer Beschädigung vor-

zeitig ausgetauscht werden. Es ist Ublich, die beschädigte 

Rolle entweder nach Entfernen des G1ihguts aus dem Of en oder 

- falls dies nicht möglich ist - bei im Ofen verbleibendem 

GliThgut auszuwechseln. Urn die durch das Auswechseln 

verursachte Betriebsunterbrechung so kuri wie möglich zu 
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halten, wird nach der US-A-2 872 174 die Ofenlängswand in 
schnitte unterteilt, die mit je einem Rollenlager versehen 

sind. Hierdurch soil das Auswechseln einzelner Rollen ohne 

Herunterkihlen des Ofens ermöglicht werden. Den Produktions- 

verlust, der infolge der Betriebsunterbrechung auch bei 

diesem Verfahren in Kauf genommen werden muB, hat die 

Anmelderin als noch zu grol3 empfunden. 

4. Der Anmeldung liegt nach der geltenden Beschreibung deshaib 
die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum 

Auswechseln von Tragrollen in Rollenherd-Durchlaufg].Uhbfefl 

zu schaffen, bei dem das Auswechseln mit möglichst geringem 
Produktionsverlust erfoigt. 

Diese Aufgabe ist gegenUber der urspring1ichen genannten 
Aufgabe geändert. Diese solite darin bestehen, einen 

Tragrolienwechsel whrend des laufenden Ofenbetriebs zu 

ermöglichen. 

Die Anderung der Aufgabe ist nicht zu beanstanden. Durch sie 

wird der bei der PrUfung der Anmeldung ermittelten 

objektiven Sachiage Rechnung getragen. 

Mach dem Ergebnis der Recherche hat sich die Fachwelt bisher 

nur damit beschftigt, die BetriebsunterbreChUflg und damit 

den Produktionsausfall beim Auswechsein von Tragrollen zu 

verkrzen. Eine Vermeidung dieser Unterbrechung hat sie 

nicht angestrebt, und zwar auch nicht bei dem Verfahren nach 

der US-A-2 872 174. Die Auffassung der PrUfungsabteilung, 

die Aufgabe, einen Roilenwechsel ohne BetriebsunterbrechUflg 

zu ermôglichen, werde von der in dieser Patentschrift 

genannten Aufgabe mit umfal3t, trif ft demnach nicht zu. 

Der Rollenwechsel ohne Betriebsunterbrechung stelit vielmehr 

den Vorteil dar, der mit dem Gegenstand der Anmeldung 
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gegenliber dem ibm am nächsten kommenden Stand der Technik 

erreicht wird. Die in der uraprUnglichen Beschreibung 

genannte Aufgabe enthielt mithin schon Eleinente der in der 

Anmeldung niedergelegten Lösungsidee. Diese Unstirnmigkeit 

ist durch die Neuformulierung der Aufgabe beseitigt. Durch 
die Ermittlung der Aufgabe aufgrund der objektiven Sachiage 

wird im Ubrigen die Gefahr vermieden, dai3 bei der Ent-

scheidung, ob der zu prüfende Gegenstand auf einer 

erfinderiechen Tätigkeit beruht, Lösungselernente deshaib 
nicht berlicksichtigt werden, weil sie unzutreffenderweise 
schon in der Aufgabe genannt waren. 

Aus den Ausfihrungen irn Kapitel 2 ergibt sich, daB das 

Verfahren nach Anspruch 1 sowohl gegenUber dern von der 

Anmelderin genannten Stand der Technik ale auch gegenUber 

den bei der Recherche ermittelten Entgegenhaltungen neu 

ist. 

Wie auch schon dargelegt, ist kein Stand der Technik 

ermittelt worden, aus dem hervorgeht, daB die BemUhungen der 

Fachwelt darauf gerichtet waren, den Rollenwechsel ohne 

Produktionsunterbrechung auszufUhren. Es mag für den 

Fachrnann aufgrund seines ständigen Bestrebens, irn 

praktischen Betrieb auftretende Ausfalizeiten zu vermindern, 

wenn nicht Uberhaupt zu vermeiden, ohne weiteres nahegelegen 
haben, sich die Aufgabe zu stellen, einen Rollenwechsel ohne 

Betriebsunterbrechung zu ermöglichen. Urn die zur praktischen 

Verwirklichung dieser Idee vorgeachiagenen MaBnabmen nach 

Anspruch 1 zu konzipieren, war es jedoch erforderlich, sich 

bei der Prob1em1eung nicht von der bisherigen Entwicklung 

beeinflussen zu lassen, sondern die bis dahin einge-

sch].agenen Wege zu verlassen. Das Verfabren nach Anspruch 1 

stellt daher nicht das Ergebnis von Uberlegungen dar, die 

ein Fachxnann im Rabmen seiner liblichen Tätigkeit ansteilt. 
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Der Gegenstand des Anspruchs .1 beruht mithin auf einer 

erfinderischen Ttigkeit. 

Es sind auch keine GrUnde ersichtlich, daB sich das 

Verfahren nach Anspruch 1 praktisch nicht ausfilhren 1Bt, 

also gewerblich nicht anwendbar ist. 

Seine Patentfähigkeit kann foiglich anerkannt werden. 

7. Der Patentanspruch 1 ist deshaib gewhrbar. 

S. Was hinsichtlich des Verfahrens zur Neuheit und zur Frage 
der erfinderischen Tätigkeit ausgefUhrt jet, gilt sinngemäl3 

auch für die zur AusUbung des Verfahrens bestimrnte Vor-

richtung nach Anspruch 4. Sie ist daher jedenfalls patent-

fähig, und der auf sie gerichtete Anspruch 4 jet somit 

gewhrbar. 

Die auf den Patentanspruch 1 bzw. den Patentanspruch 4 

rUckbezogenen AnsprUche sind auf besondere AusfUhrungsformen 

des Verfahrens bzw. der Vorrichtung gerichtet. Sie kbnnen 

deshaib als abhängige AnsprUche gewhrt werden. 

In der Beschreibung sind auBer der schon erörterten Xnderung 

der Aufgabe die zur Anpassung an den geltenden Wortlaut der 

Ansprüche erforderlichen Xnderungen vorgenommen worden. Die 

Ubrigen Xnderungen sind redaktioneller Natur. 

Gegen die vorliegende Fassung bestehen demnach keine 

Bedenken. 
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Entacheidungs forme 1 

Aus diesen Grnden wird entschieden: 

Die angefochtene Entacheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage 

zurUckverwiesen, auf die Arimeldung ein europisches Patent 

mit folgenden Unterlagen zu erteilen: 

PatentansprUche 1 bis 5, eingegangen am 25. September 1986, 

Beschreibung Seiten 1 und 2, eingegangen am 7. Februar 1987, 

ursprüngliche Beschreibung ab Seite 3 und 

ursprlingliche Zeichnung. 

Die Geschäftsstellebeaxntin 	Der Vorsitzende 

B A Norman 
	

C Maus 
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